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Von Kirchlichen Richtlinien zu Bildungsstandards
Wie Standards in Katholischer Religionslehre konkret werden könnten

Kirchliche Richtlinien der Deutschen Bischofskonferenz zu Bildungsstandards für den katholi- 
sehen Religionsunterricht in den Jahrgangsstufen 5-10/Sekundarstufe I liegen seit Ende 2004 in 
allen Kultusministerien und Bischöflichen Ordinariaten vor. Doch welche Konsequenzen hat die- 
ses Dokument für den Religionsunterricht in den einzelnen Ländern und Diözesen? Am Beispiel 
des Bundeslandes Rhein land-Pfalz zeigen die beiden Verfasser, wie die Kirchlichen Richtlinien 
Grundlage und Rahmen der konkreten schulischen Arbeit mit Bildungsstandards im Fach Ka- 
tholischer Religion werden könnten.

1. EinführungDas Fach Katholische Religionslehre wurde bei der Erarbeitung von länderübergreifen- den Bildungsstandards - wie eine Reihe ande- rer Fächer auch - von Seiten der Konferenz der Kultusminister der Länder (KMK) zu- nächst nicht mit in den Blick genommen. Dies hängt sowohl mit unterschwelligen oder auch öffentlichen Einschätzungen im Hinblick auf die Relevanz von Fächern zu- sammen sowie mit der Tatsache, dass der Religionsunterricht als gemeinsame Angele- genheit zwischen Staat und Kirche einer be- sonderen Absprache bedarf.Zwischenzeitlich hat die Deutsche Bi- schofskonferenz (DBK) mit Datum vom 23. September 2004 ein Papier vorgelegt, das sich mit der Fragestellung von Bildungsstan- dards für den Katholischen Religionsunter- richt befasst. Diese kirchlichen Richtlinien greifen die oben genannten »schulpolitischen Entwicklungen auf und bedenken ihre Kon- Sequenzen für den katholischen Religions- unterricht in der Schule.«1 Sie »bilden eine normative Orientierung für die zukünftige Entwicklung von länderübergreifenden oder länderbezogenen Bildungsstandards und Kerncurricula für den katholischen Religions- unterricht.« Im Weiteren wenden sich die kirchlichen Richtlinien »vor allem an die, die Bildungsstandards und Kerncurricula für den katholischen Religionsunterricht auf der

Ebene der KMK und der Bundesländer ent- wickeln, sodann an die Schulabteilungen in den bischöflichen Ordinariaten und schließ- lieh an die Religionslehrerinnen und Reli- gionslehrer, die mit der Erstellung von Schulcurricula für den katholischen Reli- gionsunterricht befasst sind.«2 Damit sind Verantwortliche auf den verschiedenen Ebe- nen der Schul- und Unterrichtsorganisation genannt, ohne deren Initiative eine ziel- führende Umsetzung der Richtlinien nicht stattfinden wird. Wie aber solche Initiativen aussehen könnten, soll am Beispiel des Bundeslandes Rheinland-Pfalz erörtert wer- den.
2. Generelle Handlungsalternativen 
im Rahmen eines BundeslandesIn Folge der in den Kirchlichen Richtlinien beschriebenen Intentionen ergeben sich für die Landesebene zwei grundsätzliche Mög- lichkeiten für eine Umsetzung:1. Eine erste Möglichkeit besteht darin, dass die Kirchlichen Richtlinien Wirksamkeit neben dem bestehenden Lehrplan entfalten, indem in den einzelnen Schulen des Landes eigene Schulcurricula bzw. Arbeitspläne für das Fach Katholische Religion »gestrickt« werden. Solche schulinternen Arbeitspläne werden derzeit zunehmend für jene Fächer erstellt, für die die KMK bereits Bildungsstan- dards erstellt hat. Die o.g. Formulierungen 



234 Clauß Peter Sajak/Dieter Skalades Papiers der Deutschen Bischöfe lassen als Interpretation durchaus zu, die Kirchlichen Richtlinien für die Erarbeitung schulinterner Pläne zu nutzen. Nimmt man als Beispiel das Bundesland Rheinland-Pfalz so ist dabei zu sehen, dass ein Schreiben der zuständigen Bildungsministerin Doris Ahnen zum Thema »Fortschreibung der Qualitätsarbeit in Rhein- land-Pfalz«3 auf die zentrale Rolle schuleige- ner Arbeitspläne verweist und in einem an- hängenden Eckpunktepapier zur Erstellung solcher Arbeitspläne formuliert: »Für alle Fä- eher, auch für die ohne Bildungsstandards, gilt im Prinzip eine neue fachdidaktische Orientierung. ... Für die eingangs genannten Fächer gibt es die Vorgaben der Standards bzw. die Hilfestellungen durch die Erwar- tungshorizonte und die Aufgabenbeispiele. Für die übrigen Fächer sollte diese Kom- petenzorientierung >Zug um Zug< auf der Grundlage bestehender Lehrpläne erarbeitet und umgesetzt werden.«Aus diesem Zusammenhang ergeben sich Folgewirkungen. So ist zu erwarten, dass im Land verschiedenste Formen der Umsetzung der kirchlichen Richtlinien entstehen, je nachdem, wie sich die einzelne Schule auf den Umsetzungsweg begibt, wie sehr die ein- zelnen Religionslehrkräfte vor Ort mit der Fragestellung einer Arbeit mit Standards be- reits vertraut sind und insofern kompetent und kreativ mit diesen neuen Orientierungen umgehen können.2. Die kirchlichen Richtlinien können aber auch landesweit einheitlich konkretisiert wer- den. In den Fächern, für welche durch die KMK bereits Bildungsstandards vorliegen, geht man im Bundesland Rheinland-Pfalz den Weg einer Formulierung von »Erwar- tungshorizonten für die Klassen 6 und 8«, welche sozusagen eine landesspezifische Aus- gestaltung und Orientierungshilfe im Hin- blick auf die KMK-Vorgaben darstellen. Unterhalb dieser Ebene und im hierdurch gesetzten Rahmen gestalten sich schließlich die schuleigenen Arbeitspläne.Auch ein solches Vorgehen hat seine Chan- cen: Auf diesem Weg einer Einheitlichkeit des Vorgehens könnten die verantwortlichen Diö­

zesen die Umsetzung mitgestalten. Dabei ergäbe sich als Möglichkeit, Themen und Zielsetzungen zu formulieren, die bislang in den kirchlichen Richtlinien (hier: 4. Inhalts- bezogene Kompetenzen im katholischen Reli- gionsunterricht4) noch keinen Niederschlag gefunden haben. Das Papier selbst formuliert ja in diesem Zusammenhang, dass lediglich ein inhaltlicher Mindestkanon beschrieben wurde.5 Bedacht werden könnte dabei, die in den kirchlichen Richtlinien formulierten inhaltsbezogenen Kompetenzen - analog zum Vorgehen des Landes in den übrigen Fächern - in Erwartungshorizonte für die Klassen 6 und 8 herunterzubrechen.Die Verfasser gehen davon aus, dass diese zweite Handlungsalternative besonders sinn- voll ist und wollen diese deshalb am Beispiel des Landes Rheinland-Pfalz modellhaft durchspielen. Dazu ist zunächst ein genaue- rer Blick auf die Entwicklungen im staatlichen Bereich notwendig.
3. Der staatliche Weg in Rheinland-Pfalz: 
Erwartungshorizonte für die Klassen 6 und 8Für die Fächer, in denen seit Dezember 2003 Bildungsstandards für den Mittleren Bil- dungsabschluss existieren (Deutsch, Mathe- matik, Englisch/Französisch), liegen seit Beginn dieses Schuljahrs so genannte »Erwar- tungshorizonte« vor, in denen fachbezogene Kompetenzanforderungen für die Jahrgangs- stufen 6 und 8 formuliert werden.6 Diese Kompetenzbeschreibungen für die Stufen 6 und 8 sind von Expertengruppen aus gültigen Lehrplänen und den Kompetenzlisten der KMK-Bildungsstandards zusammengestellt worden und liefern so Zielvorgaben für Schü- lerkompetenzen auf dem Weg zum Mittleren Schulabschluss. Vereinfacht: Es gibt als Hilfe- Stellung für die Kollegien inzwischen landes- weit gültige, schultypunabhängige Bildungs- Standards für die Klassen 6 und 8 in Deutsch, Mathematik und Englisch/Französisch. Dies entpflichtet die Kollegien aber nicht, in jeder Fachschaft Stoffpläne für den Weg zu diesen Zwischenstandards zu erarbeiten und vorzu- legen.

rhs 4/2005



Von Kirchlichen Richtlinien zu Bildungsstandards 235Auch lässt sich inzwischen erkennen, dass zahlreiche Schulleitungen in Rheinland-Pfalz alle Fächergruppen ihres Kollegiums auffor- dem, Stoffpläne für die Klassen 5-10 vorzule- gen, um die didaktische Arbeit im Kollegium in einer einheitlichen Weise zu gestalten. Dies betrifft dann auch die jeweiligen Fachschaf- ten Katholische Religionslehre bzw. im weite- ren Verständnis der Fächergruppe mitunter diese auch in ihrer Zusammenarbeit mit den Fachschaften für die Fächer Evangelische Re- ligionslehre und Ethik. So haben jüngst die drei Wormser Gymnasien einen gemeinsa- men Studientag zur Implementierung der Bil- dungsstandards gestaltet, auf dem alle Fach- schäften - und damit auch die Fachschaften in Katholischer Religionslehre - Stoffpläne für die Klassen 5-10 erarbeitet mussten.7 Die ka- tholischen Religionslehrerinnen und Reli- gionslehrer konnten dabei erstmals auf die Kirchlichen Richtlinien zu Bildungsstandards zurückgreifen, als es darum ging, ein An- forderungsprofil für Schülerkompetenzen in Klasse 10 als Zielvorgabe zu operationalisie- ren: Aus den gültigen Lehrplänen und den an den Schulen verwendeten Religionsbüchern konnte dann mit Blick auf die inhaltsbezoge- nen Kompetenzen der Richtlinien ein ent- sprechender Stoffplan erstellt werden.Der von den Wormser Gymnasien gewählte Weg entspricht der oben skizzierten ersten Handlungsmöglichkeit und führt somit auch zu den entsprechenden Problemen. Von den Kolleginnen und Kollegen selbst wurden die Kirchlichen Richtlinien als Hilfestellung emp- funden (gerade mit Blick auf die evange- lischen Fachschaften, denen ein solches In- strument nicht zur Verfügung steht), es wurde allerdings auch gefragt, warum man denn keine Erwartungshorizonte von Seiten der Diözese zur Hand bekäme. Damit haben die Kolleginnen und Kollegen ein wesentliches Element der Standardimplementierung in Katholischer Religionslehre als Desiderat be- nannt: Folgt man dem staatlichen Modell der Standardeinführung in Rheinland-Pfalz, so wäre es notwendig, Erwartungshorizonte für Katholische Religionslehre in den Klassen 6 und 8 vorzulegen, welche die Zwischenschrit­

te zu den Standardanforderungen der DBK- Richtlinie im Zweijahresabstand konkret in Standards beschreiben und so den Fachschaf- ten Katholische Religionslehre ein Hilfestel- lung, den Diözesen aber eine Gewähr für die inhaltlichen Gestaltung des Religionsunter- richts in diesem Bundesland liefern.
4. Ein Vorschlag: Erwartungshorizonte 
in Katholischer ReligionWie ist vorzugehen, wenn auch für das Fach Katholische Religionslehre Erwartungshori- zonte erstellt werden sollen? Da von staat- licher Seite Bildungsstandards und im weite- ren auch Erwartungshorizonte nur für die Fächer mit KMK-Standards vorgesehen sind, wird es weitere Erwartungshorizonte zunächst lediglich für die naturwissenschaft- liehen Fächer geben. In der bildungs- politischen Öffentlichkeit wurden aber die Kirchlichen Richtlinien der DBK bereits ver- schiedentlich anerkennend zur Kenntnis genommen8, so dass man von staatlicher Seite - zumindest in Rheinland-Pfalz - einer solchen kirchlichen Initiative gegenüber durchaus offen gegenüberzustehen scheint. In der Folge wäre es also angezeigt, sich sei- tens der verantwortlichen Schuldezernenten der Diözesen abzustimmen und gemeinsam zu entscheiden, ob sie Erwartungshorizonte (oder analoge Instrumente wie etwa Kerncur- ricula etc.) im Fach Katholische Religion für entsprechende lahrgangsstufen erarbeiten lassen wollen. Die konkrete Arbeit könnte sich dann in einer entsprechenden Steue- rungsgruppe auf Referentenebene der Diöze- sen oder aber alternativ unter Hinzuziehung auch staatlicher Lehrkräfte in einer Art Lehr- Plankommission vollziehen. Dieses Verfahren hätte den Vorteil, dass zugleich Multiplika- toren (z.B. Fachleiter, Fachberater) mit ein- bezogen werden könnten, die dann auch bei der Erarbeitung schuleigener Arbeitspläne vor Ort Hilfestellung leisten könnten.Die konkrete Aufgabe einer solchen Kom- mission wäre es dann, aus den verschiedenen Lehrplänen für die Sekundarstufe I unter Be- rücksichtigung der im jeweiligen Bundesland 



236 Clauß Peter Sajak/Dieter Skalazugelassenen Lehrmittel - die zu einem nicht unerheblichen Maße die Unterrichtsplanung mitbestimmen - die Bildungsstandards aus dem Richtlinienpapier der Deutschen Bi- schofskonferenz auf die Schuljahre der Se- kundarstufe I »herunterzubrechen«:Mit Blick auf das Bundesland Rheinland- Pfalz ist an die geltenden Lehrpläne für die Jahrgangsstufen 5/6 (Entwurfsfassung von 1999), die Jahrgangsstufen 7-9/10 (1987) sowie den Grundlagenplan der Deutschen Bischöfe (1985) zu denken, welcher durch die verab- schiedeten Kirchlichen Richtlinien keinesfalls außer Kraft gesetzt wurde. Hinzu kämen die für diese Altersstufe zugelassenen Lehrbücher des Bundeslandes9.Um die Umsetzung an Hand eines Bei- spiels zu verdeutlichen:Mit Blick auf die inhaltsbezogenen Kompe- tenz 4.3.1 »Die Schülerinnen und Schüler können den Aufbau und die Entstehungsge- schichte der Bibel sowie ihre Bedeutung für Christen heute erläutern« muss dann bei- spielsweise- geprüft werden, inwieweit sich diese Ziel- vorgabe für das Ende der Sekundarstufe I bereits im Rahmen der Klassen 5/6 und 7/8 bearbeiten, einüben und damit einholen lässt;- untersucht werden, in welchen Schularten welche Lehrplaneinheiten der existieren- den Lehrpläne zu diesem Zweck besonders geeignet erscheinen;- analysiert werden, in welchen Unterrichts- werken zu diesem Zweck kein Material zur Verfügung steht (und somit dieses auf an- derem Weg zur Verfügung gestellt werden müsste) - diese Überlegungen greifen dann nochmals bei der Erarbeitung der je schul- eigenen Arbeitspläne im Hinblick auf die in der Schule verwendete Religionsbuch-Rei- he.Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob es nicht sinnvoll wäre, ein Kerncurriculum »Ka- tholische Religionslehre« neben diese Erwar- tungshorizonte zu stellen - ähnlich wie die im Neuen Bildungsplan Baden-Württemberg 2004 ausgewiesenen »Themenfelder« - wel- ehe die Inhalte benennen, an denen in Klasse

5/6, 7/8 und 9/10 die operationalisierten Kompetenzen erarbeitet werden sollen. Die beiden Grundprobleme der Standardarbeit, nämlich Kumulativität und Inhaltlichkeit, könnten in einem solchen Modell grundsätz- lieh angegangen werden.10
5. Weitere zu bearbeitende ProblemstellungenMit dem beschriebenen Verfahren sind nur erste Schritte aufgezeigt. Sie sollen helfen, die aufgeworfene Frage nach einer Umsetzung der Kirchlichen Richtlinien für Bildungsstan- dards im Fach Katholische Religion auf der Ebene der einzelnen Bundesländer zunächst anzunehmen und diese in der Folge dann auch anzugehen. Insgesamt wird deutlich, dass es sich bei der Umstellung schulischer Arbeit von einer Orientierung an Lehrplänen hin zu einer Orientierung an Bildungsstan- dards um einen wirklichen Paradigmenwech- sei, ja für Deutschland jedenfalls um echtes Neuland handelt. Insofern können auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht alle auf- tretenden und sich stellenden Fragen der unterschiedlichsten Ebenen gelöst werden. Nachfolgend seien nur einige von ihnen ge- nannt.
Fragen aus dem Bereich der Evaluation:- In welchem Umfang sollen Bildungsstan- dards und ggf. Erwartungshorizonte evalu- iert werden?- Wer ist Träger solcher Evaluationen (wenn diese über schulinterne Evaluation hinaus- gehen soll)?- Müssen im Fall der Evaluation analog zum staatlichen Modell nicht auch Beispielauf- gaben erarbeitet werden?
Schulart-Fragen:- Wie kann einer Vernachlässigung des Hauptschulganges und jener BBS-Gänge, die zur Mittleren Reife führen, vorgebeugt werden? Bedarf es eigener Erwartungshori- zonte für diese Schularten?
Inhaltliche Anfragen:- Wie kann man gewährleisten, dass die Ar- beit mit Bildungsstandards, die ja nur eine der drei Säulen des Religionsunterrichts gemäß dem neuen Bischofspapier darstel­
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Von Kirchlichen Richtlinien zu Bildungsstandards 237len soll11, nicht die anderen Dimensionen des Religionsunterrichts verdrängt?- Wie kann auch die Arbeit an Haltungen und Einstellungen, die ja laut Richtlinie »zu den wesentlichen Zielen und damit zu den Qualitätsmerkmalen«12 des Religionsunter- richts gehört, in diesem Kontext gesichert und geschützt werden?
Förderung der am zukünftigen Prozess 
Beteiligten:- Welche Förderungsinstrumente stehen zur Verfügung, damit Schülerinnen und Schü- ler, die in ihren Kompetenzen zurücklie- gen, angemessen unterstützt und motiviert werden können?- Wie können die vielen nebenamtlichen bzw. nebenberuflichen Religionslehrkräfte (z. B. Pfarrer, Diakone, Gemeinde- oder Pastoralreferentinnen und -referenten) in besonderer Weise auf die veränderte Arbeit mit Bildungsstandards vorbereitet bzw. darin unterstützt werden?
Zusammenfassung und AusblickEine sinnvolle und zielführende Umsetzung der von der DBK am 23. September 2004 ver- abschiedeten »Kirchlichen Richtlinien zu Bil- dungsstandards für den Katholischen Reli- gionsunterricht in den Jahrgangsstufen 5-10/Sekundarstufe I« kann sicher nur gelin- gen, wenn den Fachschaften der Schulen mit Sekundarstufe I - im Bundesland Rheinland- Pfalz, aber auch darüber hinaus - Hilfestel- lung bei der Arbeit mit Bildungsstandards im Religionsunterricht gegeben wird.Ein viel versprechender Ansatz ist die Erar- beitung von so genannten »Erwartungshori- zonten« für die Klassen 5/6, 7/8, 9/10 bzw. 9 (Hauptschule): In Rahmen dieses Instrumen- tes werden die Kompetenzkataloge der Richt- linie auf die einzelnen Jahrgangsstufen aufge- teilt und an Lehrplaneinheiten der gültigen Lehrpläne konkretisiert. Zusätzlich könnten Kerncurricula für die verschiedenen Schul- jahre erstellt werden. Dieser Ansatz ent- spricht dem staatlichen Vorgehen in den KMK-Standard-Fächern.Es bleiben allerdings noch vielfältige gene- 

relle Fragen zur Arbeit mit Bildungsstandards im Religionsunterricht, welche die »Kirch- liehen Richtlinien zu Bildungsstandards für den Katholischen Religionsunterricht in den Jahrgangsstufen 5-10/Sekundarstufe I« nur andeuten, entweder, weil sie im ersten Zugriff auf die Thematik noch nicht im Blick waren, oder aber, weil sie in den Bereich der Länder- hoheit bzw. der Diözesen fallen. Diese gilt es zu bearbeiten.
Anmerkungen

1 Kirchliche Richtlinien zu Bildungsstandards für den 
katholischen Religionsunterricht in den Jahrgangsstu- 
fen 5-10/Sekundarstufe I (Mittlerer Schulabschluss), 
hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonfe- 
renz, Bonn 23.9.2004 (= Die deutschen Bischöfe 78), 
5·

2 Kirchliche Richtlinien, 5.
3 Mit Datum 4.3.2005 an alle allgemein bildenden 

Schulen des Landes verschickt.
4 Kirchliche Richtlinien, 16-29. An dieser Stelle ist auch 

die ausführliche Stellungnahme des Deutschen Kate- 
cheten-Vereins zu beachten. In einem Schreiben an 
die Verantwortlichen in den Diözesen vom 3. März 
2005 hat der DKV-Vorstand deutlich darauf hingewie- 
sen, dass bei der künftigen Erstellung von überregio- 
nalen Kerncurricula und schulinternen Arbeitsplänen 
unbedingt beachtet werden sollte, »den biographi- 
sehen und lebensweltlichen Bezug religionsunter- 
richtlicher Themen herauszustellen« und »nicht nur 
der Sachlogik der Gegenstandsbereiche, sondern 
auch der Entwicklungslogik der Schülerinnen und 
Schüler Rechung zu tragen«. Abgedruckt in: unter- 
wegs 2/2005, 8.

5 Vgl. Kirchliche Richtlinien, 30.
6 Der Begriff »Erwartungshorizont« wird in diesem Zu- 

sammenhang neu definiert: Gemeint ist hier nicht der 
aus der Oberstufe bekannte »Erwartungshorizont« 
der Abiturprüfung, also ein Anforderungsprofil für 
eine bestimmte Prüfungsaufgabe, sondern eine Liste 
von »Kompetenzerwartungen«.

7 Am 28. April 2005 im Bildungszentrum Worms unter 
Mitarbeit von Ltd. MR Barbara Mathea.

8 Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz 
Karl Kardinal Lehmann hat die Kirchlichen Richtlinien 
mit einem empfehlenden Begleitschreiben Ende 2004 
an die Kultusministerinnen und Kultusminister aller 
Bundesländer gesandt.

9 Die aktuelle Liste der in Rheinland-Pfalz zugelassenen 
Lehrbücher auch für das Fach Katholische Religion 
findet sich als Schulbuchkatalog 2005/2006 ab- 
gedruckt in: Gemeinsames Amtsblatt der Ministerien 
für Bildung, Frauen und Jugend und für Wissenschaft, 
Weiterbildung, Forschung und Kultur Nr. 4 vom 
11.3.2005.
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10 Vgl. zu diesen grundsätzlichen Problemstellungen 
Clauß Peter Sajak: Nationale Bildungsstandards und 
katholisches Schulprofil-Versuch einer Verhältnisbe- 
Stimmung, in: IBW-Journal 4/2005, 3-9. Der Terminus 
Kumulativiät beschreibt die Problematik des aufbau- 
enden Lernens und seiner Nachhaltigkeit: Wie kann 
ich als Lehrerin oder Lehrer garantieren, dass meine 
Schülerinnen und Schüler am Ende der Mittelstufe 
tatsächlich alles das, was sie in den vergangenen Jah- 
ren bearbeitet und an Kompetenzen erworben haben, 
auf Abruf anwenden können? Und damit ist das zwei­

te Problem der Inhaltlichkeit verbunden. An welchen 
Themen, Inhalten und Stoffen sollen die Kompeten- 
zen erworben werden, welche sind relevant, zum 
einen bildungstheoretisch, zum anderen »testtheore- 
tisch«, also mit Blick auf die Mechanismen der Eva- 
luation am Ende des Bildungsabschnittes?
Vgl. Der Religionsunterricht vor neuen Herausforde- 
rungen, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bi- 
schofskonferenz, Bonn 16.2.2005 (= θίε deutschen 
Bischöfe 80), 11-20.
Kirchliche Richtlinien, 10.
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